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RS OGH 1991/1/29 11Os135/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

Norm

KWG 1979 §34 Abs1

Rechtssatz

Das Vergehen nach § 34 Abs 1 KWG verlangt auf der inneren Tatseite, daß der Täter in der akzentuierten Vorsatzform

der Absichtlichkeit sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuwenden oder einem anderen einen Nachteil

zufügen will.
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